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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES

:~REGjERUNGsRATES DES KANTONs SOLOTHURN
VOM

24. Au.gust 1943. Nr. 3712~,
‘_-.. •_-I 1

1 • Am 11 • Juni. 1943 genehmigte die Einwohnergemeindeversamm
lung der Stadt Solothurn den~während der Ze~Lt vom 6. septexh~bär bis

5, Oktober 1942 öffentlich aufgelegten speziellen Bebauungs~1an Qber—
feld—Brühl und wies e±ne gegen diesen Plan geri~chtete Einspr~ohe

der Erbengemeinsohaft Mfler—Ha~ib~ ab.

II. Am 15. Juli 1943 erhob Herr Dr. Werner Fröhlich~r, ‘PUr—

sprecher in Solo‘thurn, namens der ~enanntei~ ~rbeng~meinsc1~aft ~ekurs

beim Regierungsrat, mit dem An~trag~,es ~ei entweder d~m Be~auui~gs—

plan Oberfe1d—Brüi~i]. ~ie ~egierungsrät1iohW Genehmigung söhLechthin

zu verweigern oder nur unter der Bed~.ngun~ zu erteilen, dass~d~ie

projektierte Turn— und Sportaraage aus ~em Beh~uung~p1ane entfernt

werde • Diese Begehren werden in‘ folgender Wöise i~gründet: Der~ ange—

fochtene Beba ~pro

jektierten Sportanlage, für welche‘ das Grundett G±undiuch ~o1o-

thurn~ N~r. 2029 in Anspruch ~gencimnen wird, die in W]-~ uM 18 des

kantonalen Bagesetzes statuierten Wirkungen haben. :Er soll also

der Gemeinde das Enteigriungsreoht gemäss dem Bauplanverfehren ver

schaffen. Dieses Recht kann aber nach dem Baugesetz des Kantons Solo—

thurn auf Grund des Bebauungsplanes ausschliesslich für Verkehrsanl~en,

wie Strassen, Wege, ~I!rottoirs und Plätze, nicht aber für andere An

lagen,, wie Friedhöfe, 2urn— oder Sportplätze oder öffentliche Ge

bäude erteilt werden. Wenn Privateigentum für derartige öffentliche

Anlagen verwendet weiden soll, muss das ordentliche Entei~ungsver—

fahren durchgeführt werde~i. In diesem Falle ist für die Erteilung

des Enteigiiung~reohtes nicht der Regierungarat, sondern der Kantons—

rat zuat~ndig. Der Regierungsrat v~rsuoht freilich neuerdings, den

anwendbaren Bestimmungen des ‘Bangesetzes eine über ~en Wortlaut hin-

ausgehende Auslegung zu. geben, welche jedodh nicht haltbar ist • Or

dentlicherweise beschliesst über die - ~t~i,~gnu~g welche ein nur

ausnahmsweise und unter strenger Beachtung der VerfahrensbestiXflmUflgen
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zulässiger Eingriff ins Privateigentum ist, der Kantonsrat~ Dazu

stellt das Bau.planverfahren, welches dem Regierungsrat im Lestge

setzten U~ifange das Recht zur Expropriation zu verleihen ermächtigt,

eine weitere Ausnahme dar Ein allgemein gültiger Rechtsgruxidsat ~

besagt nun, dass Ausnahmebestimmungen, welche in Abweichung von

generellen Rechtsnormen aufgestellt wordc~n sind, grundsä:~zlioh

restriktiv interpretiert werden müssen. Die §~ 16 und 18 des karito—

nalen Baugesetzes sind nun so deutlich dem Wortln.ute nach auf VerS

kehrsanlagen beschr~kt, dass eine extensive Auslegung im Sinne der

gegenwärtigen regierungsrätlichen Praxis keinesfalls aufrecht er•

halten werden kann. Hätte nämlich der Gesetzgeber das ~
fahren auch auf Sportanlagen, Turnhallen und dergl. ausdehnen wolle:L

so hätte er dies zweifellos ins Gesetz aufgenommen, denn die Ent—

eignung für solche Anlagen greift infolge ihrer flächenmässigen Aus

dehnung viel weitgehender in das Privateigentuun ein, als die vom

Gesetz einzig erwähnte Expropriation für Verkehrsanlagen, wie Str~•

sen, Wege, Trottoirs unj. Plätze.

III, Die Einwohnergemeinde Solothurn beantragt Abweisung der

Beschwerde in voflem Umfange.

IV, Der Regierun~s~at stellt fest und zieht in Erwä~ung~

Auf die Beschwerde ist einzutreten. Den Besohwerdefiihrern
ist darin recht zu geben, dass tatsächlich koine Bestimmung vor

handen ist, welche die Befugnis der Gemeinden zur Beanspruchung von

Plätzen für Turn— und Sport~inlagen und für öffentliche Gebäude im

Bau.planverfahren ausdrUcklich festlegt. Die §~ 9 und 10 des kante

nalen Baugesetzes, welche in allgemeiner Formulierung den Inhalt des

allgemeinen und des speziel1~n Bebauuiigsplanes enthalten, geben nicht

direkt Aufschluss, ob es möglich sei, auch die Anlagen für 6por~—

plätze, Friedhöfe, Schulhäuser und dergl. im Bebauungsplone in dem

Sinne festzulegen, dass auch für diese, g1eich~ wie für Verkehrsan

lagen (Strassen, Trottoirs) das Enteignungsrecht mit der regie—

rungsrätlichen Genehmigung besteht • Da eine ausdrückliche Normiora~

fehlt, ist zu prüfen, ob einerseits durch ausdehnende Ausl~gung der

massgebenden Vorschriften oder durch ihre analoge, d.h. sinngemässc

Anwendung diese Frage zu bejahen sei ~ oder ob anderseits aus dem

Schweigen des Gesetzes zu schliessen sej~ dass die erwähnte Möglich—
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keit nicht bestehe. Die eine dieser Annahmen schliesst notwendig
die andere aus.. Die, ~esohwerdefiihrer bestreiten freilich die Möglich

keit der extensiven Interpretation oder der Analogie, indem sie die

in Betracht fallenden Vorschriften des Baugesetzes als Ausnahmebe—

stimmungen bezeichnen, die nach einem allgemein gültigen Rechts—

satze grundsätzlich restr tiv zu nterpretie~enseien. Diese Rechts—

auffassung ist in casu. unrichtig, Die neuere Reohtelehre und die

Praxis stehen mit Reaht au± dem Standpunkt, dass die Rechtavor—

schriften ~eleologisch d.h. entsprechend ihrem Sinne auszulegen

seien, weshalb auch bei Au.snahmebestimmungen die extensive Interpre

tation oder die analoge Anwendung möglich sei, wenn “sachliche Grunde,

Erwägungen richtiger Rechtsge~taltung‘~ es erheischton (Egger, Komm.

zum Personenrecht, 2. Aufl. Art. 1, N, 18 ff., Tuor, das Schweiz.

Zivilgesetzbuch, 2, Aufl. 5~ 29 ff. ‚36 if, ) .. Diese Auslegungsregeln

gelten selbstredend auch für das öffentliche Recht. Die Möglichkeit

der extensiven Auslegung oder der Analogie macht es überflüssig,

näher zu untersuchen, ob die Vorschriften des Baugesetzes über das

B~.uplanverfahren tatsächlich als “ Au.snahmebestimmungen ~‚ anzu

sehen wären, —was nicht unanfechtbar erscheint—; sie entkräftet

aber auch den Einwand der Beschwerdefi~hrer, dass eine derart wichtige

Bestimmung unbedingt ausdräc,klioh normiert sein müsse, weil sie

eben das Hinausgehen über den zu engen Wortlaut der Nor~i.erlaubt.

Die Lösung des vorliegenden Problems ist dadurch zu finden, dass man

unter Würdigung des Instituts des Bebauungsplanes, seiner Ziele und

Zwecke den Willen des Gesetzgebers zu erforschen sucht, Der Orts—

bebauungsplan soll die Grundzüge für die bauliche Ausgestaltung der

Ortschaft enthalten, (Müller und Fehr, Baupolizeirecht 8. 30 ff.).

Im Interesse einer zielbewussten auung sollen in ihm jene Anlagen

festgelegt werden, die für die kunftige Entwicklung der Ortschaft

wichtig sind, Dabei karin es sich lediglich um die Fixierung kunftiger

Strassenzüge, Trottoirs und anderer Verkehrsanlagen handeln oder aber

um die Bestimmung sämtlicher öffentlicher Anlagen, deren örtliche

Festlegung wünschenswert erscheint, Die §~ 9 und 10 des Baugesetzes

sind lediglich Definitionen, Bestimmungen, die ein allgemeines Pro

gramm enthalten, aber kein materielles Recht, Deshalb kann der Um
stand, dass in ihnen n~chtsüber PläteefUr öffentliche Gebäude und
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SportanJ.age~i ausgeführt, wird, nicht ohne weite:~:s in der Weise ge~
deutet werden, dasse oontrario keine M~ög1iehkeit fiir die Festlegung

sGlcher..Afllagen in Bebauungsplänen bestehe., Der Wille des Gesetz
gebers ~lässt sieh vielmehr tatsächlich aus~, den §~ 16 und 18 des

Bange setzes entnehmen, welche sich im. III. Abschnitte des Gesetzes

übe~r die ~Anwendung des Bauplanverfahrens befinden und deshalb über

Iie praktischen Auswirkungep. der zuvor im. 1, und II, Abschnitt nor

mierten Grundsätz~ betreffend die reoht~Liohe Kompetenz und. die ~—

malitäten der Einfthru.ng des Bebap.ungsplanes Aufschluss g~~n sollen,

~ 16 &bs. 1 bestii~nt~: “Die Grundeigenti~mer sind verpflichtet, gegen
volle Entschädigung das im. Bebauungsplan zu öffentlichen Anlagen,

~wie Straa~en,. Wege, Trottoirs und ?lätze bestiimnte Land an die Ge—

meine abzutrete~i,‘,.., NaoJid~r Formulierung. des Gesetzes handelt

sich um~ eine ‘AufzäN.ung,, ~.ie nacl,i der Fassung der. .Bestimi~png: “öffent

hohe Anlagen, ~ ~ nicht abschliessend sein ~oll, und unter

welche die Landkomplexe fi~r Sportanlagen, ~u~nh~Llen u~w. ohne

Zwang: aufgenonunen werden können, Diese 4uslegung wird gestützt und

vollends verdeutlicht durch § 18 Abs.. 1 de.~ Baugesetzes, welcher

normiert9 dass das im Bebauungsplane zu Strassen, Trottoirs, Plät

zen und andern Anlagen bestinunte Land nach Inkrafttreten des Planes

nicht mehr ttberbaut werden darf, Hier, sind neben Strassen, ~rottoirs

und. Plätzen ausdr~ick1ieh noch andere Anlagen aufgefUhrt, Es zeigt

sich wiederum, dass die gesetzliche Aufzählung nicht vollständig

ist und auch nicht sein at~Z~Z. Unter die “andern Anlagen“ kann ein

Turn— und. Sportplatz ohne weiteres eingereiht werden, Diese Ausle— (‘

gurig ist zweifellos auchzweckinässig(teleologisch), sie entspricht

dem Institute des Bebauungsplanes, wie e~ der Gesetzgeber verwirk—

liehen wollte, Hätte das ‚GQsetz diese ‚Meinung nicht selber zum Aus—

druck gebracht, so wäre sie dennoch auf Grund der Analogie sJ.s wirk

licher Wille des Gesetzgebers in einem Fall, an,welchen er nicht

besonders dachte, als die. einzig richtige und VQfl ihm gewoilte zu

vertreten, ~Dem Einwand ~der Beschv;erdeftlhrer, dass das Priva.teigen—

tum durch diese Auslegung .flächenmässig mehr in Anspruch genonmien

werde, als bei der von ihnen vertretenen Auslegung, ist entgegenzu—

halten, dass die Errichtung einer Parkanlage ebenfalls grosse Flächen

und dass dieser sekundäre Gesichtspunkt rechtlich nicht
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entscheidend sein kann, Die Beschwerde ist im Sinne obiger Aus—

f‘Uhrungen abzuweisen,

Der von der Gemeinde Solothurn vorgelegte Beba~u.ungsp1an wird
nach dem Gutachten der kantonalen Hoch— und Tieftaufachleute den

öffentlichen Interessen gerecht; er kann genehmigt werden.

V, Es wird daher

1. Dem von der Einwohnergemeinde Solothurn am 11, Juni 1943

genehmigten s~ezt~en Beboxtu o1anOperfeld~Bruhi wird die Go

ne!imigun~ erteilt,

2, Die Einwohnergemeinde Solothurn hat eine Genehmigungsgebt~hr

von Fr. 15,— und die Publikationskosten von Fr. 10.50 oder insgesamt

( Fr. 25.50 zu bezahlen.

3. Die Beschwerde der Erbengemeinschaft MUller—Haiber, ver
treten durch Herrn Dr. Werner Fröhlicher, PUrsprecher in Solothurn,

wird ~gewiesen. Die BesohwerdefUhrer haben eine Entscheidgebiihr

von Fr. 15,— nebst den Ausferigu~igakosten von Fr. 5.— oder total

Fr.20,,— zu. bezahlen.

(Staatskanzlei Nr. 5648 NJ.~r Dr, W. Fröhlicher,Solothurn),
(Staatakanzlej Nr. 5671 N,N,für Einwohnergemejnde Solothurn),

Der Staatsachreiber:

~

Bau—Departement (3), mit Akten, Ru.br, 78,
Hochbauamt,
K~ntonsingenjeur (3) ‚~ mit einem genehmigten Planexeinplar,
Ammannamt der Einwohnergemeinde Solothurn (2), mit dito, N.N~
Herrn Dr. Werner Fröhlicher, Solothurn, namens der Erbengeme~inschaft

MUl1er—Ha~ber, chreibeNacahme,
~Amtsb1att, Nur Diapositiv Ziff. 1,




